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STADl/IHLEN 
Der Bürgermeister 

An die 
Mitglieder 
des Rates der Stadt Ahlen 

Ahlen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Ahlen, 21 .09.2015 

am Dienstag, 29.09.2015 um 17:00 Uhr findet im Ratssaal des Rathauses die nächste 
Sitzung des Rates der Stadt Ahlen statt. 

Zu dieser Sitzung lade ich freundlich ein. 

TAGESORDNUNG: 

I. Öffentlicher Teil 

1 Wahl der Mitglieder des Bauerschaftsbeirates 
Vorlage: V0/0265/2015 

2 Umbesetzung von Ausschüssen 
hier: Jugendhilfeausschuss 
Vorlage: V0/0330/2015 

3 Umbesetzung von Ausschüssen 
Vorlage: V0/0313/2015 

4 16. Änderung der Hauptsatzung der Stadt Ahlen vom 30. Januar 1996 
Vorlage: V0/0293/2015 

5 Marktanalyse zur Gründung der Verkehrsgesellschaft Ahlen mbH 
Vorlage: V0/0309/2015 

6 Prüfbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für das Wirtschaftsjahr 2014 
Vorlage: .V0/0268/2015 

7 Ermächtigungsübertragungen gern. § 22 GemHVO NRW für das Jahr 2014 in 
das Jahr 2015 
Vorlage: V0/0305/2015 

8 Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln für den Haushalt 2015 
Vorlage: V0/0278/2015 
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9 Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln für den Haushalt 2015 
Vorlage: V0/0289/2015 

10 Aufhebung des Sperrvermerkes bei der Investitionsnummer 02.4.013 
"Ersatzbeschaffung NEF" 
Vorlage: V0/0253/2015 

11 Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung 2016 

12 Satzung zur 2. Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Benutzung der Einrichtungen des Rettungsdienstes der Stadt Ahlen 
Vorlage: V0/0256/2015 

13 Feststellung des Ergebnisses des Bürgerentscheids "Straßenumbenennung" 
vom 16.08.2015 
Vorlage: V0/0292/2015 

14 Förderplan zur Gleichstellung von Frauen und Männern für die Stadtverwaltung 
Ahlen 
-Fortschreibung für die Jahre 2015 bis 2017 
Vorlage: V0/0287/2015 

15 Rahmenbedingungen zur Förderung der Kindertagespflege im 
Zuständigkeitsbereich der Stadt Ahlen 
Vorlage: V0/0266/2015 

16 · Teilnahme am Bundesprogramm "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur 
Welt ist" 
Vorlage: V0/0267/2015 

17 Schulsozialarbeit an der Fritz-Winter-Gesamtschule 
Vorlage: V0/0307/2015 

18 Integriertes Handlungskonzept "Masterplan Ahlener Innenstadt im Trialog" 
hier: Aufnahme des Marktplatzes und des Kirchhofes in das Gesamtkonzept 
Vorlage: V0/0285/2015 

19 Flächennutzungsplan-Änderung Nr. 006 zur Erweiterung des 
Nahversorgungszentrums Dolberg 
hier: 1. Beschluss über die während der Beteiligung gern. § 2 (2), § 3 und § 4 
Baugesetzbuch (BauGB) eingegangenen relevanten Stellungnahmen 
2. Feststellungsbeschluss gern.§ 2 (1) BauGB 
Vorlage: V0/0261/2015 

20 Bebauungsplan Nr. 22.1 "Paui-Gerhardt-Kirche" 
hier: Aufstellungsbeschluss gern.§ 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) i. V. m. § 13a 
BauGB 
Vorlage: V0/0263/2015 

21 Bebauungsplan Nr. 44.1 "Natur- und Gewerbepark Olfetal", 7. Änderung 
hier: 
1. Beschluss über die während der Beteiligungen gern. §§ 3 und 4 
Baugesetzbuch (BauGB) eingegangenen relevanten Stellungnahmen 
2. Satzungsbeschluss gern. § 10 BauGB 
Vorlage: V0/0275/2015 
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22 Bebauungsplan Nr. 54.4 "Innenstadt Nord- Teilbereich 

Rosenstraße/Kiostergasse" 
hier: Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses vom 27.09.2012 
Vorlage: V0/0299/2015 

23 Bebauungsplan Nr. 123.1 "Alte Gärtnerei" 
hier: Aufstellungsbeschluss.gem. § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) i. V. m. § 13 a 
BauGB 
Vorlage: V0/0297/2015 

24 3. Änderung der Kanalanschlussbeitragssatzung der Stadt Ahlen 
Vorlage: V0/0184/2015 

25 Anträge und Anfragen 

25.1 Antrag der SPD-Fraktion vom 18.08.2015 
hier: Fortlaufend aktuelle Beklebung der Litfaßsäule vor dem Rathaus 
Vorlage: V0/0296/2015 

25.2 Anfrage der BMA-Fraktion vom 1. September 2015 
hier: Kosten des Bürgerentscheids "Straßennamen" 
Vorlage: V0/0315/2015 

Die Beratungsunterlagen können im Ratsinformationssystem ALLRIS abgerufen werden. 

Aus Anlass meiner letzten Ratssitzung möchte ich Sie herzlich im Anschluss an diese 
Sitzung zu einem kleinen Umtrunk ins Foyer auf der Sitzungsetage des Rathauses einladen. 

Mit freundlichen Grüß~.D/ 
/ 
I 

L V 
Benedikt Ruhmöller 

...... 



STADT 
Öffentliche Bekanntmachung 

Erlass einer Satzung über die Veränderungssperre für das Bebauungsplange­
biet "Orkotten I" der Stadt Telgte 

Der Rat der Stadt Telgte hat in seiner Sitzung am '22.09.201.5 die nachstehende 
Satzung Ober den Erlass einer Veränderungssperre für das Bebauungsplangebiet 
nOrkotten.l" gemäß§ 14 BauGB beschlossen. 

Satzung 

über die Veränderungssperre für das Bebauungsplangebiet 
·,.orkotten I" der Stadt Telgte 

vom 22.09.2015 

Der Rat der Stadt Telgte hat in seiner Sitzung am 22.09.2015 aufgrund der §§ 14 
und 16 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBI. I S. 2414) in der derM 
zeit aktuellen Fassung sowie der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666} in der derzeit aktuellen Fassung folgende Verände-
rungssperre als Satzung beschlossen: · 

§ 1 

Anordnung der Veränderungssperre 

Zur Sicherung der Planung im künftigen Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
'
10rkotten I" der Stadt Telgte wird .eine Veränderungssperre angeordnet. 

§2 

Räumlicher Geltungsbereich der Veränderungssperre 

Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung erstreckt sich auf das Bebauungspl­
angebiet ,.Orkotten I" der Stadt Telgte und ist in dem beiliegenden Plan durch eine 
durchgehende Linie gekennzeichnet Der Plan ist Bestandteil dieser Satzu'ng. 

§ 3 

Inhalt und Rechtswirkungen der Verände.rungssperre 

(1) Im räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre dürfen: 



1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen 
nicht beseitigt werden; 

2. keine erheblichen oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grund­
stücken und baulichen Anlagen, deren Veränderung nicht genehmigungs-, 
zustimmungs~ oderanzeigepflichtig ist, vorgenommen werden. · 

(2) Vorhaben, die vor dem In-Kraft-Treten der Veränderungssperre baurechtlich ge· 
nehmigt worden sind, Vorhaben, von denen die Stadt Telgte nach Maßgabe des 
Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem ln­
Kraft-Treten der Veränderungssperre hätte begonnen werden durfen, sowie Un­
terhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung wer­
den von der Veränderungssperre nicht berührt. 

(3) Wenn Oberwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann gemäß 
§ 14 Absatz 2 BauGB von der Veränderungssperre eine Ausnahme zugelassen 
werden. Die Entscheidung hierüber trifft die Baugenehmigungsbehörde im Ein~ 
vernehmen mit der Stadt Telgte. 

§4 

lnkrafttreten 

Die Satzung Ober die Anordnung der Veränderungssperre tritt mit der öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft(§ 16 Absatz 2 BauGB). 

§5 

Geltungsdauer 

Für die Geltungsdauer der Veränderungssperre ist§ 17 BauGB maßgebend. 

Tel te 23.09.2015 
(Ort, Datum) 



Übereinstlmmungserklärun,g";. 

Gemäß § 2 Absatz 3 der Verordnung Ober di~ öffentliche Bekanntm·achung von 
kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung vom 26.08.1999 (GV. NRW. 
s. 516} in der derzeitigen Fassung wird bestätigt. dass der Wortlaut der Satzung 
über die Veränderungssperre fOr das Bebauungsplangebiet "Orkotten I" der Stadt 
Telgte mit dem Ratsbeschluss vom 22.09.2015 übereinstimmt und dass nach § 2 
Absatz 1 und 2 Bekanntmachungsverordnung verfahren .worden ist. 

Telgte, 23.09.2015 

Stadt Telgte 
D\~ermeister 

J~kf' 
Wolfgang Pieper 

Bekanntmachungsanordnung: 

Der vorstehende Beschluss zum Erlass einer Veränderungssperre für das Bebau­
ungsplangebiet "Orkotten I" gemäß § 14 BauGB wird hiermit öffentlich bekannt ge­
macht. 

Telgte, 23.09.2015 

Stadt Telgte J?.::ster 
Wolfgan; Pieper 

Die Satzung über die Veränderungssperre kann beim Fachbereich Planen, Bauen 
und Umwelt im Rathaus der Stadt Telgte, Baßfeld 4~6, 48'291 Telgte, Zimmer 315, 
während der Dienststunde·n eingesehen werden. Jedermann kann die Verände­
rungssperre einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 

Auf die Vorschriften des § 18 Absatz 2 Satz 2 und 3 BauGB über die Geltendma­
chunQ etwaiger Entschädigungsansprüche für eingetretene Vermögensnachteile 
durch die Veränderungssperre nach § 18 BauGB und des § 18 Absatz 3 BauGB über 
das Erlöschen der Entschädigungsansprüche bei nicht fristgemäßer Geltendma­
chung wird. hingewiesen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214·Absat:z: 1 .Satz 1 Nr. 1 
bis 3 und Absatz 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften beim 
Zustandekommen der Satzung nach § 215 Absatz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB .unbeachtlich 
ist, wenn die Verletzung nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung 



schriftlich gegenOber der Stadt Telgte unter .Darlegung des die Verletzung begrOn­
denden Sachverhalts geltend gemacht worden ist. 

Ferner wird darauf ·hingewiesen, dass gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) 
in der derzeit aktuellen Fassung eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor~ 
schriften der Gemeindeordnung gegen diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 
ihrer VerkOndung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever­
fahren wurde nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Beschluss des Rates der Stadt Telgte vorher bean­
standet oder, 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenOber der Stadt Telgte vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

Telgte, 23.09.2015 

Stadt Telgte 
Oe ·· ermeister 
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Aufnahme eines Aufgebotes 

Der Gläubiger des in Verlust geratenen Sparbuches 

Nr.309092757 

der Sparkasse Münsterland Ost hat dessen Kraftloserklärung beantragt. 
Der Inhaber dieses Sparbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten, 
gerechnet von dem u. g. Datum an, seine Rechte unter Verlegung des Sparbuches 
anzumelden; andernfalls wird das Sparbuch für kraftlos erklärt. 

Münster, 16. September 2015 
Sparkasse Münsterland Ost 

Der Vorstand 
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Satzung zur Änderung der Friedhofssatzung 
für den Friedhof der Ev. Kirchengemeinde Beckum 

vom 10.08.2015 

§1 
Die Friedhofssatzung für den Friedhof der Ev. Kirchengemeinde Beckum vom 
12.Dezember 2011 wird wie folgt geändert: 

Es wird ein neuer § 13 A eingefügt : 

B. Wahlgrabstätten 
§13A Kolumbarien 
Abs.l Die Friedhofsträgerin errichtet Kolumbarien mit verschließbaren Urnennischen 

und verschließt jede Urnennische mit einer Gedenktafel. Als Inschrift der Tafel 
werden Vor- und Nachname sowie Geburts- und Sterbedatum der 
Verstorbenen aufgenommen. Außer der von der Friedhofsträgerin 
angebrachten Gedenktafel darf kein weiteres Gedenkzeichen aufgestellt 
werden. Ein Anspruch Grabschmuck abzulegen besteht nicht. Die 
Friedhofsträgerin kann eine besondere Stelle ausweisen, an der Grabschmuck 
abgelegt werden kann. Die Friedhofsträgerin behält sich vor, den 
Grabschmuck von der besonderen Stelle in regelmäßigen Abständen zu 
entsorgen. Sofern Grabschmuck an einer nicht besonders ausgewiesenen 
Stelle abgelegt wird, wird dieser Grabschmuck von der Friedhofsträgerin 
abgeräumt und entsorgt. Eine Beisetzung in einem Kolumbarium kann nur auf 
schriftlichen Antrag erfolgen. Ein Anspruch auf Beisetzung besteht nicht. 

Abs.2 In Kolumbarien mit Wahlgemeinschaftsgrabstätten können bis zu vier Urnen 
mit einem Durchmesser von 17 cm und einer Höhe von 30 cm beigesetzt 
werden. Die Anlage und Unterhaltung der Kolumbarien erfolgt für die Dauer 
der Nutzungszeit durch die Friedhofsträgerin. Nach Ablauf der Nutzungszeit 
werden die Urnen durch die Friedhofsträgerin aus den Urnennischen 
entnommen und an einem von der Friedhofsträgerin festgelegten Ort auf 
dem Friedhof beigesetzt. 

§2 
Diese Satzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft. 

Beckum, den 10.08.2015 Ev. Kirchengemeinde Beckum 

(j~!Av(:; 'j fPtdu_ 
Dittmann, Pfarr~r Gerke J 
1. Vorsitzender Presbyterin 

/:i 9 (1 "1~ "ati') 
f G " ~/J 

Pohi-Ringkarrtp 
Presbyterin 

Durch die Friedhofskommission der Evangelischen Kirchen im Rheinland, von Westfalen und Lippe beschlossen am 17. Juli 2013. 



Az.: 723.01-3201 

In Verbindung mit dem Beschluss des 
Presbyteriums der Ev. Kirchengemeinde Beckum 

vom 10. August 2015 
kirchenaufsichtlich genehmigt. 

Bielefeld, 31. August 20 15 

Evangelische Kirche von Westfalen 
Das Landeskirchenamt 

Im Auftrag 

Martin Bock 



Satzung zur Änderung 
der Friedhofsgebührensatzung 

für den Friedhof der Ev. Kirchengemeinde Beckum 
vom 11. Mai 2015 

§I 

Die Friedhofsgebührensatzung für den Friedhof der Ev. Kirchengemeinde Beckum vom 
18. August 2014 wird wie folgt geändert: 

In § 4 wird nach Absatz 3 ein neuer Absatz 4 eingefügt: 

" ( 4) Wahlgemeinschaftsgrabstätten mit Nutzungsrecht einschließlich Unterhaltung 
durch die Friedhofsträgerirr 
a) Urnenbeisetzung im Kolumbarium (Nutzungszeit 30 Jahre) 2.500,00 € 
b) Verlängerungsgebühr Urnenbeisetzung im Kolumbarium 

je Urnennische und Jahr 60,00 €" 

In § 6 Abs. 1 wird nach dem Buchstaben d) ein neuer Buchstabe e) eingefügt: 

"e) Urnenbeisetzung im Kolumbarium 78,00 €" 

§2 

Diese Satzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft. 

Beckum, den 11. Mai 2015 Ev. Kirchengemeinde Beckum 

r 
Dittmann, Pfarrer Pohl-Ringkamp 

1. Vorsitzender Presbyterirr Presbyterirr 

Stand : 24,042014 



In Verbindung mit dem Beschluss des 
Presbyteriums der Ev. Kirchengemeinde Beckum 

vom 11. Mai 2015 
kirchenaufsichtlich genehmigt. 

Die§§ 4- 8 (Gebührentarife) bleiben weiterhin befristet 
bis zum 31. Oktober 2017 gültig. 

Az.: 723.02-3201 

Die staatsaufsichtliche Genehmigung ist aufgrund 
der Verfügung der Bezirksregierung Münster 

vom 13. April2000- Az.: 48.4.2- erteilt. 

Bielefeld, 31. August 2015 

Evangelische Kirche von Westfalen 
Das Landeskirchenamt 

Im Auftrag 

MartinBock 


